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Titelbild
Filmemacher der zweiten und dritten
Generation: Plakatentwurf zu «Voyage», dem
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menarbeit. Grafik: Patrick Paie



LIEBE LESER
von den 118 Antworten auf die Vernehmlassung über die Verordnung für Rundfunkversuche

sprechen sich 43 für die Zulassung von Werbung für die Finanzierung
lokaler Radiosender aus, 53 jedoch dagegen. Zu den Befürwortern zählen neben den
drei bürgerlichen Regierungsparteien auch neun Kantone, Arbeitgeber-Organisationen

und Wirtschaftsverbände. Die Gegnerschaft setzt sich u. a. aus der
Sozialdemokratischen Partei, Gewerkschaften, der SRG, den Journalisten-Verbänden,
18 Ständen und den Landeskirchen zusammen. Skepsis macht sich in den
Meinungsäusserungen indessen nicht nur zur Radiowerbung bemerkbar. Da wird zum
Beispiel auch die Frage aufgeworfen, ob der Bund überhaupt über die notwendigen
Gesetzesgrundlagen verfüge, um eine solche Verordnung zu erlassen. Umstritten
ist zudem die Notwendigkeit der Rundfunkversuche, und mehr als einmal wird die
Befürchtung geäussert, die Zulassung von lokalen Radio- oder Fernsehversuchen
könnte vollendete, nicht mehr rückgängig zu machende Tatsachen schaffen. Die
Vernehmlassung gibt den Medienspezialisten des Eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement (EVED) und dem Bundesrat, der die Verordnung als Ersatz für
die Ende Juni dieses Jahres auslaufende Kabelrundfunk-Verordnung aus dem
Jahre 1977 erlassen muss, allenfalls einen Hinweis auf die konträren Standpunkte
in dieser Sache. Vielleicht lesen sie daraus auch eine sich verstärkende Neigung für
einen Verzicht auf Werbung wenigstens im Bereich des Radios heraus. Den
Auftrag, nun endlich einen eigenen Weg, eine eigene Politik zu finden und zu formulieren,

nimmt sie ihnen dagegen nicht ab.
Wofür sich der Bundesrat letztlich auch entscheiden wird - vom Null-Entschluss,
die bestehende provisorische Kabelrundfunk-Verordnung ein weiteres Mal zu
verlängern und damit die Einführung lokaler UKW-Radiostationen vorläufig zu verhindern,

über den Abbruch der Übung und die Beauftragung der SRG mit der
Veranstaltung lokaler Programme bis hin zu einer dezidierten Befürwortung einer
Versuchsphase mit oder ohne Werbung ist alles möglich -, der Konflikt ist eingeplant.
In diese heikle Lage hat sich die Landesregierung allerdings selber manövriert:
durch ihre Führungs- und Entscheidungsschwäche in Medienfragen einerseits,
durch die Besetzung der Kommission für eine Gesamtmedienkommission mit
Interessenvertretern statt Fachexperten andererseits. Statt Entscheidungsgrundlagen
hat dieses Gremium, das auch für den Verordnungsentwurf für Rundfunkversuche
verantwortlich zeichnet, bisher eher ein Beispiel kleinlichen Mediengezänks geliefert,

dieweil ihm die Entwicklung mit Riesenschritten davoneilte.
Ginge es bloss darum, optimale Voraussetzungen für einen Lokal-Rundfunk zu
schaffen, der bürgernah informiert, die Pluralität der Meinungen berücksichtigt, mit
einem offenen Kanal eine Rückkoppelung zum Hörer und Zuschauer schafft und
deren Bedürfnisse nach Unterhaltung und Kultur vielseitig und anspruchsvoll
erfüllt, wäre guter Rat gar nicht so teuer. Die Erfahrungen im Ausland zeigen nämlich
mit aller Deutlichkeit, dass Sender, die mit hohen Einschaltquoten um Werbeanteile

kämpfen, dieses Voraussetzungen nicht schaffen. Schwierig, wenn nicht
unlösbar, wird die Formulierung einer Rundfunkverordnung erst, wenn Medienkommunikation

nicht nur den Bedürfnissen einer Bevölkerungsgruppe entsprechen,
sondern auch kommerziellen Prinzipien der Vermarktung unterworfen werden soll.
Die Überlegung, welchen lokalen Rundfunk die Bevölkerung eines demokratischen
Staates - gerade auch im Hinblick auf vielleicht weniger fette Jahre - wirklich
braucht, könnte dem Bundesrat möglicherweise wertvolle und wichtige Hinweise
für die anstehenden, bedeutungsvollen Entscheidungen geben.

Mit freundlichen Grüssen
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